
7« U lr ich  L u k e, Leitsätze Biomedizin und Theologie

Ulrich Lüke

L E IT S Ä T Z E  Z U M  S C H N IT T B E R E IC H  
V O N  B IO M E D IZ IN  U N D  T H E O L O G IE

Der folgende Text ist der auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand unternom­
mene Versuch zur Formulierung einiger Leitsätze zum Thema Biotechno­
logie aus einer philosophisch-theologischen Perspektive. Der Autor ist sich 
dessen bewusst, dass sie nicht nur wegen des um fünfzig Prozent höheren 
Punktebedarfs die Eleganz der Zehn Gebote bei weitem nicht erreichen, von 
ihrer Dignität ganz zu schweigen. Zur Diskussion mögen sie immerhin anre­
gen und geeignet erscheinen.

The following text is an attempt to formulate some maxims concerning bio­
technology from a philosophical and theological point o f view , based on pre­
sent-day knowledge. Though lacking the dignity of the Decaloguey they may 
serve as a basis for discussion.

o 1

1 . Man kann und muss über die moralisch-ethische Vertretbarkeit, 
Erlaubtheit oder gar Empfehlbarkeit biomedizinischer Techni­
ken (Reproduktionsmedizin, Klonung, Gentechnik) diskutie­
ren, weil Wert und Würde des Menschen durch sie gewahrt oder 
aufs Spiel gesetzt werden können und weil angesichts globali­
sierter Forschung keine Institution durch rein autoritative Wei­
sungen Verbote aussprechen kann, es sei denn, sie brächte dazu 
gewichtige Argumente vor.

2. Als Mensch ist das Wesen anzusehen, das vom Menschen durch 
natürliche Zeugung oder In-vitro-Fertilisierung abstammt oder 
durch Klonung herstammt, also über ein zur Lebensfähig­
keit hinreichendes menschliches Erbgut verfügt. Diese Aussage 
gilt unabhängig von etwaigen Behinderungen dieses Menschen. 
Auch wenn ein Mensch fraglos durch sein Genom biologisch
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als Mensch zu identifizieren ist, ist er nicht mit seinem Genom 
gleichzusetzen.

3. Wenn man biologisch fixieren will, was natürlicherweise den 
Menschen zum Menschen macht, dann muss man vom dop­
peltem Chromosomensatz in einer Keimzelle, also von der 
befruchteten Eizelle ausgehen. Es gibt in der menschlichen 
Ontogenese kein eindeutigeres, sichereres und präziseres 
Lebensanfangsdatum als die Karyogamie. Wenn man das 
Leben von Anfang an schützen will, sollte man nicht auf später 
greifende Kriterien von geringerer Plausibilität setzen (Indi­
viduation, Nidation, Ende der Organogenese, Hirntätigkeit 
etc.). Sie sind nicht selten auch von Vermarktungsinteressen am 
Lebensanfang bestimmt.

4. Der Schutz menschlichen Lebens hat also dort zu beginnen, wo 
eine totipotente Zelle mit doppeltem Chromosomensatz gege­
ben ist, und zwar unabhängig davon, ob die Totipotenz und 
Diploidie durch natürliche oder künstliche Fertilisierung einer 
Eizelle erreicht wurde oder durch Despezialisierung des Kerns 
einer ausdifferenzierten somatischen Zelle bei ihrer Implantie- 
rung in eine entkernte Eizelle. Dieser Schutz muss auch für die 
kryokonservierten, der In-vitro-Fertilisierung entstammenden 
Waisen gelten. Die diploide totipotente Zelle ist der terminus a 
quo, von dem an menschliches Leben zu schützen ist.

5. Wie ein Mensch „produziert“ wurde, kann also nicht rele­
vant für die Anerkennung seines Rechtsstatus als Mensch sein. 
Gleichwohl kann nicht unterschiedslos jede „Produktionsart“ 
als ethisch-moralisch akzeptabel oder tolerabel gelten. Schließ­
lich nimmt auch die Zeugung eines Menschen im Akt der Ver­
gewaltigung dem so entstandenen Menschen nichts von seiner 
Würde, ohne dass dadurch auch nur im Entferntesten die Ver­
gewaltigung gerechtfertigt würde.

6. Nach dem künstlich induzierten oder natürlich ablaufenden 
Eindringen des Spermiums in die Eizelle folgt zunächst die mehr 
als zehnstündige Vorkernphase, in der väterliches und mütterli­
ches Erbgut einander noch separiert in zwei Kernen gegenüber­
liegen. Die Konstituierung des individuellen diploiden Chro­
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mosomensatzes als Bedingung für das Vorhandensein schutz­
würdigen menschlichen Lebens ist zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht gegeben. Die in Deutschland üblicherweise eingefrore­
nen Vorkernstadien stehen damit nicht in derselben Weise unter 
Schutz wie Embryonen.

7. In Bezug auf den intrauterinen wie auch auf den extrauterinen 
Embryo oder Fötus ist festzuhalten: Der Embryo oder Fötus 
entwickelt sich nicht zum Menschen, sondern als Mensch. Der 
Raum, in dem er sich jeweils befindet, z. B. innerhalb des Uterus 
oder außerhalb desselben, rechtfertigt keinen Unterschied hin­
sichtlich seines Schutzstatus.

8. Die derzeitige eklatante Divergenz in der Gesetzgebung 
bezüglich Embryonenschutz und Schwangerschaftsabbruch 
ist ethisch nicht zu begründen. Soll ein in vitro entstandener 
Embryo, für den z. B. wegen des Todes der vorgesehenen Mut­
ter kein Embryo-Transfer mehr möglich ist, „entsorgt“ werden, 
so müsste man ihn nach geltendem Recht in einen Uterus 
implantieren, um ihn dann straffrei abtreiben zu können. Diese 
Absurdität wird derzeit dafür ins Feld geführt, das höhere 
Niveau des Embryonenschutzes gemäß Embryonenschutzge­
setz auf das mindere Niveau des Abtreibungsrechts abzusenken. 
Die auch von den Ärzte-Verbänden angeprangerten Missstände 
im Abtreibungsrecht -  z. B. die Abtreibung bis unmittelbar vor 
Einsetzen der Wehen -  würden damit zur norma normans einer 
Novelle des Embryonenschutzgesetzes.

9. Weder die Biologie noch die Medizin geben uns ethische Grund­
sätze vor. Das Wissen darum, wie etwas gemacht werden 
kann, sagt uns nichts darüber aus, ob es gemacht werden soll 
und darf oder nicht. Propagiert wird häufig die Vulgärlogik: 
Erlaubt ist, was gelingt; der Erfolg hat Recht und schafft Recht. 
Und: Durchgesetzt wird, was finanzielle Gewinne verspricht. 
Bereitstehende Forschungseinrichtungen und das Vorhanden­
sein von Forschungsgeldern sind schon wegen des Phänomens 
der „Drittmittelprostitution“ kein Beleg für die Erlaubtheit 
und ethische Beanstandungsfreiheit einer bestimmten Biotech­
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nologie. Schlüsse der genannten Art sind sicher ethische Fehl­
schlüsse.

10. Es bedarf einer außerbiologischen und außermedizinischen 
Instanz, um Wert und Würde des Menschen in den Blick zu 
bekommen und zu begründen. Mit den Mitteln der Präimplan­
tations- und Pränataldiagnostik allein sind Wert und Würde 
des Menschen prinzipiell nicht zu bestimmen. Das Grundge­
setz konstituiert und konstatiert als Obernorm: Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Die Festlegung auf ein bestimmtes 
Begründungsmuster für diese Obernorm ist -  dem weltanschau­
lich neutralen Staat angemessen -  vom Grundgesetz nicht vor­
gesehen. Christliche Theologie begründet Wert und Würde des 
Menschen aus dem Glauben daran, dass er bei allem schöpfe- 
risch-gestaltenden Mittun doch Geschöpf und Bild Gottes ist 
und bleibt. Für diesen Wert und diese Würde des entstandenen 
Menschen ist es unerheblich, ob er aus Vergewaltigung, Klo- 
nung, In-vitro-Fertilisierung und Embryo-Transfer, oder ob er 
als gentechnisch verändertes Wesen entstanden ist.

1 1 . Die Einmaligkeit eines Menschen, auch wenn er Teil einer durch 
Klonung bewerkstelligten „Serienauflage“ ist, ist genau wie bei 
eineiigen Mehrlingen unabhängig von der Anzahl genetisch glei­
cher Individuen. Sie resultiert, theologisch gesprochen, im letz­
ten aus seiner Einmaligkeit und Unvertretbarkeit vor Gott. 
Selbst zwei zeitlebens miteinander lebende eineiige Zwillinge 
haben eine unverwechselbar unterschiedliche Biographie. Bei 
aller genetischen Gleichheit leben sie doch an unterschiedenen 
Raum-Zeit-Steilen und damit in unterschiedlichen Welten mit 
unterschiedlichen Lebensgeschichten und träumen unterschied­
liche Träume.

12. Es wird gelegentlich behauptet, wer die verbrauchende For­
schung an und die zerstörende Nutzung von menschlichen 
Embryonen zur Herstellung von Stammzellen ablehne, verhin­
dere Therapie, er sei ein moralischer Rigorist und ein therapeu­
tischer Zyniker. Diese Behauptung ist unhaltbar. Gegen Thera­
pien, die zur Stammzellgewinnung die Tötung von Embryonen 
billigend in Kauf nehmen, ist auf die Nutzung adulter Stamm­



82 U lr ich  L ük e, Leitsätze Biomedizin und Theologie

zellen etwa aus dem Knochenmark und auf die Stammzellge­
winnung aus Nabelschnurblut, Plazentagewebe etc. hinzuwei­
sen, die Therapien ermöglichen, ohne Embryonen zu zerstören. 
Auch das embryonale menschliche Leben darf nicht zum aus­
schließlich fremdnützigen Mittel degradiert, sondern muss als 
Selbstzweck respektiert werden.

13. Die Arbeit mit pluripotenten (Stamm-)Zellen, aus denen 
zwar bestimmte spezialisierte Gewebetypen, aber kein ganzer 
Mensch zu rekonstruieren ist, und die ohne Zerstörung von 
Embryonen gewonnen werden können, ist inzwischen längst 
möglich. Darüber hinaus ermöglicht die inzwischen ebenfalls 
mögliche Reprogrammierung ausdifferenzierter somatischer 
Zellen eine nicht mehr auf Embryonenverbrauch angewiesene 
Konstituierung von pluripotenten Stammzellen. Diese Tech­
niken sollten als Bedingung ihrer Erlaubtheit und ethischen 
Beanstandungsfreiheit einer therapeutischen Zielsetzung die­
nen und einer weisungsbefugten Ethik-Kommission, die nicht 
nur aus Naturwissenschaftlern besteht, zur Prüfung vorgelegt 
werden.

14. Wie weit die gentechnische Veränderung des Menschen zu 
einem Hybridwesen mit natürlich vorkommenden oder künst­
lich erzeugten Gen-Sequenzen gehen kann, ohne den Status 
des Menschseins zu zerstören, ist nicht absehbar. Die Klo- 
nung von Menschen durch Transfer eines humanen Kerns in 
eine entkernte animalische Eizelle ist weder einer unumgängli­
chen Grundlagenforschung, noch einer humantherapeutischen 
ultima ratio geschuldet, sondern beim derzeitigen Kenntnis­
stand ein reiner Tabubruch hinsichtlich der Respektierung von 
Artgrenzen. Beim derzeitigen Kenntnisstand unverantwortlich 
erscheint ein Eingriff in Keimbahnzellen, durch den auch die 
Nachkommen des so veränderten Menschen verändert wür­
den. Der gentechnische Eingriff soll sich also ausschließlich 
auf somatische Zellen bei strenger therapeutischer Zielsetzung 
beschränken.

15. Die Theologie und Philosophie muss derzeit den Weg vom fak­
tischen Forschungsgegenstand zur Erhellung des ethisch N or­
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mativen gehen, ohne irgendeiner behaupteten Normativität des 
Faktischen den Segen zu erteilen (Normalisten-Normativisten- 
Diskussion). Dass die ethische Beurteilung sehr oft zeitlich 
gesehen sekundär ist, darf nicht dahingehend missverstanden 
werden, sie sei es auch bedeutungsmäßig. Alleinvertretungsan­
sprüche der biomedizinisch tätigen Forschung und Industrie 
sind nicht gerechtfertigt, Ethikbegründungen per Mehrheitsbe­
schluss unzureichend, Letztbegründungen der Theologen und 
Philosophen vielleicht nicht möglich oder nur schwer vermittel­
bar. Versuche dieser Art sind aber nötig zur Konstituierung und 
Stabilisierung humaner Ethikstandards.


